
Übermorgen ist Allerheiligen und wir gedenken der
Verstorbenen. Irgendwann wird man auch unser gedenken.
Denn noch gibt es keine Möglichkeit, dem Tod zu
entkommen. Vielleicht fällt der Künstlichen Intelligenz da ja
eines Tages etwas ein.
Für bestimmte Aspekte kannman aber schon jetzt vorsorgen,
und zwar in mehrfacher Hinsicht. Sehr naheliegend ist die
Regelung des Vermögensübergangs durch Testament.
Manch einer gibt auch gerne lieber mit warmen als mit
kalten Händen. Bei Liegenschaften kann man sich hier
beispielsweise ein Wohnrecht zurückbehalten. So ist die
Erbfolge vorweg schon ohne Streit geregelt, das Dach
über‘m Kopf bleibt dennoch gesichert.
Aber nicht nur das Vermögen bedarf der Vorsorge, auch
das körperliche Schicksal: Mit einer Patientenverfügung
lässt sich regeln, wie bei schweren Erkrankungen oder
Unfällen medizinisch vorgegangen werden soll, wenn man
seinen Willen diesbezüglich nicht mehr selbst artikulieren
kann. Und eine Vorsorgevollmacht ergänzt dies auf Ebene
der Geschäftsfähigkeit, indem man vorweg festlegt, wer
bei Einschränkungen der eigenen Handlungsfähigkeit die
Vertretung übernehmen soll. So ungewöhnlich der Gedanke
für Erwachsene ist, wir waren alle schon mal in dieser
Situation, nämlich als Kind. Damals hatten diese Funktion
im Regelfall unsere Eltern.
Nebenbei sollte auch gesichert sein, dass die entsprechenden
Dokumente und Verfügungen im Bedarfsfall auffindbar sind.
Das beste Testament hilft nichts, wenn keiner weiß, dass es
unterm Kopfkissen versteckt ist.
Mit all diesen Fragen sind Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte bestens vertraut. Wir kennen alle möglichen
Varianten, können die jeweiligen Vor- und Nachteile
darlegen und auf Basis der individuellen Situation die
passendste Lösung erarbeiten. Und wir kümmern uns
um das revisionssichere Abspeichern aller Dokumente
in den entsprechenden Urkundenarchiven. Wer hier
professionellen Rat sucht, ist bei Wiener Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälten daher bestens aufgehoben.
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